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Der Bundesrat hat am 24. September 2021 die Botschaft zu einer Teilrevision des MWSTG verab-

schiedet. Das Parlament hat die Teilrevision des MWSTG am 16. Juni 2023 angenommen. Aus 

heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Änderungen per 1. Januar 2025 in Kraft treten.  

Die geplanten Änderungen betreffen insbesondere die folgenden Bereiche (nicht abschliessende 

Aufzählung):  

1. Elektronische Plattformen („Plattformbesteuerung“) 
2. Leistungen von Reisebüros 
3. Subventionen 
4. Handel mit Emissions- und vergleichbaren Rechten  
5. Administrative Massnahmen (Abrechnungsperiode, Fiskalvertretung) 
6. Anwendbarkeit des reduzierten Steuersatzes und Steuerausnahmen 

Nachstehend fassen wir wesentliche Aspekte der geplanten Änderungen kurz zusammen. Gerne 

erörtern wir mit Ihnen im Detail, wie Sie die Änderungen im konkreten Einzelfall betreffen.  

 

1. Elektronische Plattformen („Plattformbesteuerung“)  

In Zukunft gilt die elektronische Plattform grundsätzlich selbst als leistende Person für Lieferungen, 

die Verkäufer und Käufer über sie abschliessen: Es wird mithin ein Reihengeschäft fingiert zwi-

schen Verkäufer, elektronischer Plattform und Kunde.  

Dienstleistungen fallen nicht in den Anwendungsbereich der Neuregelung zur Plattformbesteue-

rung.  

Stammen die im Inland gelieferten Gegenstände aus dem Ausland, so gilt die Lieferung als im 

Inland von der Plattform erbracht, wenn diese mit der Lieferung von einfuhrsteuerbefreiten 

Kleinsendungen mindestens 100 000 Franken pro Jahr erzielt (Art. 7 Abs. 3 Bst. b MWSTG; sog. 

«Versandhandelsregelung»). In diesem Fall wird die ausländische Plattform in der Schweiz steu-

erpflichtig.  

Kommt die elektronische Plattform ihren mehrwertsteuerlichen Pflichten in der Schweiz nicht nach, 

kann die ESTV administrative Massnahmen gegen sie anordnen, die bis hin zu Einfuhrverboten 

und der entschädigungslosen Vernichtung von Ware reichen. Die Namen der elektronischen Platt-

formen, gegen die solche Massnahmen festgelegt wurden, werden von der ESTV öffentlich ge-

macht.  

Die Anwendung der Plattformbesteuerung ist an eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft, die es 

erforderlich machen, die konkreten Transaktionen im Einzelfall zu prüfen und unter die Neurege-

lung zu subsumieren. 
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2. Leistungen von Reisebüros 

Künftig gelten alle von Reisebüros im eigenen Namen erbrachten Dienstleistungen als Leistungen, 

die am Erbringerort zu versteuern sind. Einer Unterscheidung zwischen vom Reisebüro im eigenen 

Namen erbrachten Beherbergungs-, Verpflegungs- oder Beförderungsleistungen, die am Ort der 

tatsächlichen Leistungserbringung zu versteuern sind, bedarf es somit nicht mehr.  

Die Leistungen von Reisebüros sind von der Steuer befreit (berechtigen also grundsätzlich zum 

Vorsteuerabzug), wenn sie tatsächlich im Ausland bewirkt werden oder wenn es sich um eine Leis-

tung handelt, die gemäss Artikel 23 Abs. 2 MWSTG von der Steuer befreit wäre, wenn sie nicht 

von einem Reisebüro erbracht würde. Neu fallen auch eigene Leistungen der Reisebüros darunter 

wie beispielweise die Reiseleitung. 

Ausländische Reisebüros oder Tour Operators werden infolge der Neuregelung im Inland nicht 

mehr steuerpflichtig, wenn sie Reisen in die Schweiz organisieren. Sie können im Gegenzug die 

Vorsteuer auf im Inland bezogenen Leistungen nicht zurückfordern. Inländische Reisebüros und 

Tour Operators müssen solche Inland-Reisen hingegen voll versteuern. 

 

3. Subventionen 

In das Gesetz wird neu eine gesetzliche Fiktion aufgenommen, wonach von einem Gemeinwesen 

ausgerichtete Mittel mehrwertsteuerrechtlich als Subvention oder öffentlich-rechtlicher Beitrag gel-

ten, sofern das Gemeinwesen diese Mittel der empfangenden Person gegenüber ausdrücklich als 

Subvention oder öffentlich-rechtlichen Beitrag bezeichnet. 

Subventionen gelten als Nicht-Entgelte, die nicht der MWST unterliegen, aber auf Stufe des Sub-

ventionsempfängers eine Kürzung des Vorsteuerabzugs erforderlich machen, Art. 18 Abs. 2 Bst. a 

in Verbindung mit Art. 33 MWSTG.  

 

4. Handel mit Emissions- und vergleichbaren Rechten  

Neu werden die Übertragung von Emissionsrechten, Zertifikaten und Bescheinigungen für Emissi-

onsverminderungen, Herkunftsnachweisen für Elektrizität und ähnlichen Rechten, Bescheinigun-

gen und Zertifikaten unabhängig davon, ob die leistende Partei in der Schweiz mehrwertsteuerlich 

registriert ist oder nicht der Bezugsteuer unterliegen, Art. 45 Abs. 1 Bst. e E-MWSTG.  

Derzeit noch unklar ist, ob in der Mehrwertsteuerverordnung übergangsweise bis zum Inkrafttreten 

des teilrevidierten MWSTG die Voraussetzung für die Anwendung des Meldeverfahrens zur Ab-

rechnung über entsprechende Handelsgeschäfte geschaffen wird.  

 

5. Administrative Massnahmen (Abrechnungsperiode, Fiskalvertretung) 

Steuerpflichtige mit einem Umsatz von nicht mehr als 5'005’000 Franken pro Jahr aus steuerbaren 

Leistungen erhalten inskünftig die Möglichkeit, auf Antrag ihre MWST jährlich abzurechnen. Die 

Anwendung der jährlichen Abrechnung ändert nichts an der Abrechnungsmethode. Auch bei der 
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jährlichen Abrechnung wird also entweder effektiv oder – wenn eine entsprechende Bewilligung 

vorliegt – mit Saldosteuersätzen oder Pauschalsteuersätzen abgerechnet. 

Gemäss Art. 86a E-MWSTG erfolgt bei der jährlichen Abrechnung ein provisorischer Steuerbezug 

mittels Raten, die von der ESTV festgelegt und viertel- oder halbjährlich (je nach Abrechnungsme-

thode) in Rechnung gestellt werden. Massgebend für die Festlegung der Raten ist die Steuerfor-

derung der letzten Steuerperiode. Ist sie noch nicht bekannt, so wird sie von der ESTV geschätzt. 

Bei neu steuerpflichtigen Personen ist die bis zum Ende der ersten Steuerperiode erwartete Steu-

erforderung massgebend. 

Die ESTV kann zukünftig darauf verzichten, von ausländischen Unternehmungen die  Bestimmung 

einer inländischen Steuervertretung zu verlangen, sofern die Erfüllung der Verfahrenspflichten 

durch die steuerpflichtige Person und der rasche Vollzug dieses Gesetzes auf andere Weise ge-

währleistet sind, Art. 67 E-MWSTG.  

Die praktische Bedeutung dieser Gesetzesänderung wird abzuwarten sein, da die Zustellung von 

Dokumenten mit mehr als rein informativem Inhalt ins Ausland rechtlich sehr heikel und allenfalls 

gar strafrechtlich relevant sein kann. Sie kann daher faktisch nur auf dem (im Massenverfahren 

nicht praktikablen) diplomatischen Weg erfolgen, oder dort, wo dies in bilateralen Verträgen ent-

sprechend geregelt ist.  

 

6. Anwendbarkeit des reduzierten Steuersatzes und Steuerausnahmen 

Für Produkte der Monatshygiene gilt zukünftig der reduzierte Steuersatz. 

Ausgenommen werden neu von der MWST: 

• Durch Reisebüros weiterverkauften Reiseleistungen und damit zusammenhängende 
Dienstleistungen 

• Aktive Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen  
• Leistungen der koordinierten Versorgung bei Heilbehandlungen 
• Bereitstellen von Infrastruktur an Belegärzte in Ambulatorien und Tageskliniken 

• Betreuungs- und hauswirtschaftlichen Leistungen der privaten Spitex 
• Zuverfügungstellen von Personal durch alle gemeinnützigen Organisationen 
• Anbieten und Verwalten von Anlagegruppen von Anlagestiftungen nach BVG 

 

FAZIT 

Die Teilrevision geht mit teils weitreichenden Änderungen einher. Abhängig von der jeweiligen 

Branche kann dies grundlegende Überlegungen zum aktuellen Setup der Steuerpflichtigen ratsam 

machen. In jedem Fall gilt es für die Steuerpflichtigen, frühzeitig zu verstehen, welche Auswirkun-

gen die Teilrevision für sie hat oder haben kann. Wir unterstützen unsere Kunden gerne dabei, 

Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen und bestmöglich für die Unternehmung zu pla-

nen.  

 


